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13. Wahlperiode 23. 10. 2003

Antrag
der Abg. Rita Haller-Haid u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Finanzministeriums 

Besteuerung von Prostituierten

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. auf welche Weise die Einkünfte von Prostituierten, die der Besteuerung ge-
mäß § 22 Nr. 3 Einkommensteuergesetz und § 3 Abs. 9 Umsatzsteuerge-
setz unterliegen, besteuert werden, wie die Besteuerungsgrundlagen er-
mittelt werden, wie die Steuern festgesetzt werden und nach welchem Ver-
fahren die Besteuerung im Übrigen durchgeführt wird;

2. ob die gemäß vorstehender Frage übliche Verfahrensweise bei allen Fi-
nanzämtern im Land in gleicher Art und Weise angewandt wird und ggf.
ob und in welcher Weise hier lokale Unterschiede bestehen;

3. ob und wie die Regierung sicherstellt, dass Recht- und Zweckmäßigkeit
sowie die Gleichmäßigkeit der Besteuerung der Prostituierten gewahrt
sind, insbesondere in Hinblick auf die Gleichbehandlung der Steuerpflich-
tigen, hier wiederum unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Form
der Prostitution wie z. B. Hotel-, Straßen-, Bordell- oder Appartementpro-
stitution;

4. wie viele Frauen im Land der Prostitution nachgehen, und wie viele davon
besteuert werden;

5. ob die Finanzverwaltung des Landes das sog. Düsseldorfer Verfahren an-
wendet und falls ja, ob sie dies beizubehalten gedenkt, oder ob zukünftig
ein anderes Verfahren angewandt werden soll;

Eingegangen: 23. 10. 2003 / Ausgegeben: 07. 01. 2004 1



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 13 / 2539

6. ob die Finanzverwaltung das sog. vereinfachte Besteuerungsverfahren
des Finanzamtes Stuttgart II noch anwendet, und wenn ja, wo;

7. wie die Finanzverwaltung des Landes im Rahmen des o. g. Verfahrens
genau vorgeht;

8. wie die Finanzverwaltung des Landes im Rahmen des o. g. Verfahrens 
sicherstellt, dass die datenschutzrechtlichen Belange der Prostituierten
hierbei nicht verletzt werden;

9. wie die Finanzverwaltung des Landes im Rahmen des o. g. Verfahrens 
sicherstellt, dass die Teilnahme der Prostituierten am Verfahren freiwillig
ist, und ob es in diesem Zusammenhang zutreffend ist, dass Beamte der
Finanzverwaltung bei Kontrollen von Etablissements vor Ort von Beam-
ten der Kriminalpolizei begleitet werden und falls ja, warum;

10. ob im Rahmen des o. g. Verfahrens Pauschalbeträge erhoben werden, falls
ja, wie hoch diese sind, ob diese überall gleich hoch sind, und wenn nicht,
warum nicht.

21. 10. 2003

Haller-Haid, Schmid, Ulla Haussmann,
Queitsch, Sakellariou SPD

B e g r ü n d u n g

Nach bisherigen Erfahrungen mit der Besteuerung von Prostituierten ist zu
befürchten, dass die angewandten Verfahren möglicherweise nicht recht-
mäßig und nicht zweckmäßig im Sinne des geltenden Steuerrechtes sind. Da-
neben ist zu befürchten, dass auch datenschutzrechtliche Belange berührt
sind. Um hier die Arbeitsweise der Verwaltung beurteilen zu können, muss
diese bekannt sein. Ein entsprechender Bericht hierzu ist deshalb erforder-
lich, da die Regierung bislang keine entsprechenden Angaben gemacht hat. 

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 17. Dezember 2003 Nr. 3–S 2257/23 nimmt das Finanz-
ministerium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. auf welche Weise die Einkünfte von Prostituierten, die der Besteuerung ge-
mäß § 22 Nr. 3 Einkommensteuergesetz und § 3 Abs. 9 Umsatzsteuergesetz
unterliegen, besteuert werden, wie die Besteuerungsgrundlagen ermittelt
werden, wie die Steuern festgesetzt werden und nach welchem Verfahren
die Besteuerung im Übrigen durchgeführt wird;

2. ob die gemäß vorstehender Frage übliche Verfahrensweise bei allen Fi-
nanzämtern im Land in gleicher Art und Weise angewandt wird und ggf. ob
und in welcher Weise hier lokale Unterschiede bestehen;
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3. ob und wie die Regierung sicherstellt, dass Recht- und Zweckmäßigkeit so-
wie die Gleichmäßigkeit der Besteuerung der Prostituierten gewahrt sind,
insbesondere in Hinblick auf die Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen,
hier wiederum unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Form der
Prostitution wie z. B. Hotel-, Straßen-, Bordell- oder Appartementprostitu-
tion;

Die aus den genannten Einkünften und Umsätzen resultierenden Steuern wer-
den grundsätzlich im Wege von Steuerveranlagungen festgesetzt. Die steuer-
liche Erfassung von Prostituierten und die Ermittlung ihrer steuerpflichtigen
Einkünfte gestaltet sich aufgrund der milieuspezifischen Besonderheiten sehr
schwierig. Die steuerlichen Erklärungspflichten werden häufig nicht beach-
tet. Kontrollmitteilungs- oder Auskunftsverfahren mit anderen Behörden be-
stehen nicht. Die Prostituierten sind zudem sehr mobil und dadurch oft kaum
greifbar. Dies gilt besonders für ausländische Prostituierte, die nach Razzien
abgeschoben werden. Die Fluktuation erschwert eine Durchsetzung von
Steueransprüchen. Die lokalen Finanzbehörden sind zwar bestrebt, durch
Auswertung aller verfügbaren Erkenntnisse die steuerliche Erfassung der
Prostituierten und entsprechender Betriebe sicherzustellen. Eine Besteuerung
von Prostituierten findet nach den genannten Grundsätzen aber nur in einer
geringen Zahl von Fällen statt.

Bordelle und bordellartige Betriebe unterliegen als gewerbliche Unter-
nehmen darüber hinaus der turnusmäßigen Betriebsprüfung und Lohnsteuer-
Außenprüfung. Liegen im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für das Vorlie-
gen einer Steuerstraftat vor, erfolgt in der Regel eine Überprüfung durch den
Steuerfahndungsdienst.

4. wie viele Frauen im Land der Prostitution nachgehen, und wie viele davon
besteuert werden;

Über die Anzahl der in Baden-Württemberg tätigen Prostituierten und deren
steuerliche Erfassung sind keine Zahlen bekannt.

5. ob die Finanzverwaltung des Landes das sog. Düsseldorfer Verfahren an-
wendet und falls ja, ob sie dies beizubehalten gedenkt, oder ob zukünftig
ein anderes Verfahren angewandt werden soll;

6. ob die Finanzverwaltung das sog. vereinfachte Besteuerungsverfahren des
Finanzamtes Stuttgart II noch anwendet, und wenn ja, wo;

7. wie die Finanzverwaltung des Landes im Rahmen des o. g. Verfahrens ge-
nau vorgeht;

Im Bereich der Oberfinanzdirektion Stuttgart wird das so genannte Düssel-
dorfer Verfahren seit über dreißig Jahren praktiziert. Es ist ein praktikabler
Lösungsversuch, die in Bordellen oder bordellartigen Betrieben tätigen Pro-
stituierten einer Besteuerung zuzuführen und insoweit den Vorgaben eines
gesetzmäßigen und gleichmäßigen Verwaltungshandelns im Sinne des § 85
Abgabenordnung (AO) zu genügen. Da Prostituierte in der Regel keine Auf-
zeichnungen führen, kann das Finanzamt auf keine nachvollziehbaren Be-
steuerungsgrundlagen zurückgreifen und ist deshalb gezwungen, die Steuer
in typisierender und pauschalierender Weise auf der Grundlage des § 162 AO
im Wege der Schätzung festzusetzen. Da es sich um ein freiwilliges Verfah-
ren handelt, werden dabei rechtsstaatliche Grundsätze nicht verletzt.

Das vom Finanzamt Stuttgart II angewandte vereinfachte Besteuerungsver-
fahren ist eine Weiterentwicklung des Düsseldorfer Verfahrens. Die Einzel-
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heiten des Verfahrens ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Muster-
schreiben des Finanzamts Stuttgart II.

Im Bereich der Oberfinanzdirektion Karlsruhe kommt das vom Finanzamt
Stuttgart II entwickelte Verfahren nicht zur Anwendung. Nachdem der
Bundesrechnungshof in einer Prüfungsmitteilung an das Bundesministerium
der Finanzen vom 13. Mai 2003 über die steuerliche Erfassung und Behand-
lung von Prostituierten, Zuhältern, Bordellen und bordellartigen Betrieben 
eine Verbesserung und insbesondere eine bundesweite Vereinheitlichung des
Verwaltungsvollzugs in diesem Bereich gefordert hatte, wurde bisher davon
abgesehen, das im Bereich der Oberfinanzdirektion Stuttgart praktizierte Ver-
fahren auf das gesamte Landesgebiet auszudehnen. Insoweit bleibt die weite-
re Entwicklung auf Bundesebene abzuwarten.

Im Übrigen wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass der
Bundesrechnungshof in seiner vorgenannten Prüfungsmitteilung ausdrücklich
vorgeschlagen hat, die Besteuerung der in Bordellen und bordellähnlichen
Betrieben tätigen Prostituierten in Anlehnung an das Düsseldorfer Verfahren
durchzuführen.

8. wie die Finanzverwaltung des Landes im Rahmen des o. g. Verfahrens si-
cherstellt, dass die datenschutzrechtlichen Belange der Prostituierten hier-
bei nicht verletzt werden;

Die bei den Prostituierten erhobenen persönlichen Daten unterliegen – wie
bei jedem anderen Steuerpflichtigen – dem Steuergeheimnis nach § 30 AO.
Eine Verwendung dieser Daten für außersteuerliche Zwecke ist nicht zuläs-
sig. Dadurch ist auch gewährleistet, dass die Daten von den Finanzämtern
nur für den Zweck verarbeitet werden, für den sie erhoben werden (§ 34 Lan-
desdatenschutzgesetz).

9. wie die Finanzverwaltung des Landes im Rahmen des o. g. Verfahrens 
sicherstellt, dass die Teilnahme der Prostituierten am Verfahren freiwillig
ist, und ob es in diesem Zusammenhang zutreffend ist, dass Beamte der Fi-
nanzverwaltung bei Kontrollen von Etablissements vor Ort von Beamten
der Kriminalpolizei begleitet werden und falls ja, warum;

Aus dem beiliegenden Musterschreiben des Finanzamts Stuttgart II ist er-
sichtlich, dass die Teilnahme am vereinfachten Besteuerungsverfahren frei-
willig ist. Die betroffenen Personen haben jederzeit die Möglichkeit, ihre ge-
setzlichen Steuererklärungspflichten durch die rechtzeitige Abgabe von voll-
ständigen und richtigen Steuererklärungen zu erfüllen.

Die Kontrollbeamten der Finanzverwaltung werden von Beamten der Krimi-
nalpolizei begleitet. Sie üben eine gewisse Schutzfunktion für die unbewaff-
neten Beamten der Finanzverwaltung aus.

10. ob im Rahmen des o. g. Verfahrens Pauschalbeträge erhoben werden,
falls ja, wie hoch diese sind, ob diese überall gleich hoch sind, und wenn
nicht, warum nicht.

Im vereinfachten Verfahren werden Pauschalbeträge in Höhe von 25 € pro
Tag und Person erhoben. Bei Großbordellen ermäßigt sich der Betrag auf
15 €, da nach glaubhaften Aussagen der Betreiber die Einnahmen der dort tä-
tigen Prostituierten im Regelfall geringer sind.

Stratthaus
Finanzminister
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